
Maschinenrichtlinie
Ausnahmen bestätigen bekanntermaßen die Regel. 
Doch der freie Warenverkehr innerhalb des europäi-
schen Wirtschaftsraumes unterliegt Bestimmungen, 
die aus gutem Grund restriktiv sind. So tritt ab dem 
29.12.2009 die neue, einheitlich geltende EU-Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG in Kraft.  

Eine wesentliche Neuerung der Richtlinie ist die 
Anforderung, vor Auslieferung der Maschinen, An-
lagen und technischen Geräten die entsprechende 
Betriebsanleitung beizulegen. Sie ist also Teil des 
Produkts. Zusätzlich muss die Anleitung korrekt und 
vollständig in die jeweilige Landessprache übersetzt 
sein. Eine Herausforderung, die es bei immer kürzer 
werdenden Reaktionszeiten von der Entwicklung bis 
zur Auslieferung zu bewältigen gilt. 

Wir halten uns an Ihren Terminplan und unterstüt-
zen Sie dabei, Ihre Produkte pünktlich mit den not-
wendigen Dokumenten auszustatten. Durch unsere 
modularen Lösungen zur Erstellung der Dokumen-
tation lassen sich auch kurzfristige Änderungen an 
Ihren Maschinen, Anlagen und technischen Geräten 
schnell darin umsetzen.

Auch das Übersetzungsmanagement in die Landes-
sprachen Ihrer Kunden übernehmen wir gerne. Dank 
unserer langjährigen Erfahrung, gerade in der Doku-
mentation von Exportartikeln in Europa, minimieren 
wir durch gesicherte Konformität unkalkulierbare 
Haftungsrisiken.
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